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515. Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über
Arbeitslosenversicherung samt Schlußprotokoll
(NR: GP XIV RV 1149 AB 1216 S. 120. BR: AB 1991 S. 384.)

5 1 6 . Vereinbarung zur Durchführung des Abkommens zwischen der Republik Österreich und der
Schweizerischen Eidgenossenschaft über Arbeitslosenversicherung

515.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Der Abschluß des nachstehenden Abkommens samt Schlußprotokoll wird genehmigt.

A b k o m m e n
zwischen der Republik Österreich und der
Schweizerischen Eidgenossenschaft über Ar-

beitslosenversicherung

Der Bundespräsident der Republik Österreich
und

der Schweizerische Bundesrat,

vom Wunsch geleitet, die gegenseitigen Bezie-
hungen zwischen den beiden Staaten auf dem
Gebiet der Arbeitslosenversicherung zu regeln,
sind übereingekommen, ein Abkommen zu schlie-
ßen, und halben hierfür zu ihren Bevollmächtig-
ten ernannt:

Der Bundespräsident der Republik Österreich:

Herrn Dr. Willibald Pahr, Bundesminister für
Auswärtige Angelegenheiten

Der Schweizerische Bundesrat:

Herrn Dr. René Keller, außerordentlicher und
bevollmächtigter Botschafter

Die Bevollmächtigten haben nach Austausch
ihrer in guter und gehöriger Form befundenen
Vollmachten folgendes vereinbart:

ABSCHNITT I

A l l g e m e i n e B e s t i m m u n g e n

Artikel 1

In diesem Abkommen bedeuten die Ausdrücke
1. „Österreich"

die Republik Österreich,
"Schweiz"
die Schweizerische Eidgenossenschaft;

2. „Staatsangehörige"
in bezug auf Österreich

dessen Staatsbürger,
in bezug auf die Schweiz

die Schweizerbürger;
3. „Rechtsvorschriften"

die Gesetze und Verordnungen, die sich auf
die in Artikel 2 Absatz 1 bezeichneten
Rechtsgebiete beziehen und in, einem Ver-
tragsstaat in Kraft sind;

4. „zuständige Behörde"
in bezug auf Österreich

den Bundesminister für soziale Verwal-
tung,

in bezug auf die Schweiz
das Bundesamt für Industrie, Gewerbe
und Arbeit;

5. „Grenzgänger"
Arbeitnehmer, die im Gebiet des einen Ver-
tragsstaates ihren Wohnsitz haben und im
Gebiet des anderen Vertragsstaates einer
regelmäßigen und ordnungsgemäßen Er-
werbstätigkeit nachgehen.

Artikel 2

(1) Dieses Abkommen bezieht sich
1. in Österreich auf die Rechtsvorschriften

über
a) das Arbeitslosengeld,
b) die Kurzarbeitsbeihilfe;

2. in der Schweiz auf die bundesrechtlichen
Rechtsvorschriften über

die Arbeitslosenentschädigung mit Ein-
schluß der Leistungen bei Teilarbeitslosig-
keit (Kurzarbeit).
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(2) Rechtsvorschriften, die sich aus zwischen-
staatlichen Verträgen mit dritten Staaten oder
aus überstaatlichem Recht ergeben oder zu deren
Ausführung dienen, sind im Verhältnis zwischen
den Vertragsstaaten nicht zu berücksichtigen.

Artikel 3
Dieses Abkommen gilt für die Staatsange-

hörigen der beiden Vertragsstaaten sowie für
alle Grenzgänger im Sinne von Artikel 1 Ziffer 5.

Artikel 4
Die Versicherungs- bzw. Beitragspflicht richtet

sich nach dem zwischen der Republik Österreich
und der Schweizerischen Eidgenossenschaft am
15. November 1967 abgeschlossenen Abkommen
über Soziale Sicherheit in der jeweils geltenden
Fassung.

ABSCHNITT II

B e s o n d e r e B e s t i m m u n g e n

Artikel 5
Der Anspruch auf die Leistungen und das

Verfahren richten sich nach den Rechtsvorschrif-
ten des Vertragsstaates, in dessen Gebiet der
Anspruch geltend gemacht wird, soweit die fol-
genden Bestimmungen nicht anderes festlegen.

Artikel 6
Kehren Staatsangehörige in ihren Heimatstaat

zurück, werden die im anderen Vertragsstaat
zurückgelegten Versicherungszeiten bei der Beur-
teilung, ob die Anwartschaftszeit erfüllt ist, und
bei der Festsetzung der Bezugsdauer berücksich-
tigt.

Artikel 7
(1) Grenzgänger erhalten bei Ganzarbeitslosig-

keit Arbeitslosengeld bzw. Arbeitslosenentschä-
digung in dem Vertragsstaat, in dessen Gebiet
ihr Wohnsitz liegt. Bei der Beurteilung, ob die
Anwartschaftszeit erfüllt ist, und bei der Fest-
setzung der Bezugsdauer, werden im Wohnsitz-
staat die im anderen Vertragsstaat zurückge-
legten Versicherungszeiten berücksichtigt.

(2) Die im Beschäftigungsland eingehobenen
Arbeitslosenversicherungsbeiträge für Grenzgän-
ger werden an das Wohnsitzland der Grenz-
gänger in Form eines im Sinne der nachstehen-
den Kriterien berechneten Pauschalbetrages über-
wiesen: Die Jahresdurchschnittzahl der Grenz-
gänger, der Prozentsatz des Arbeitslosenversiche-
rungsbeitrages (Arbeitnehmer- und Arbeitgeber-
anteil) und die pauschale Lohnsumme der Ar-
beitnehmer im Beschäftigungsland sowie das Ver-
hältnis des Aufwandes für Voll- und Teilarbeits-
losigkeit im Kanton St. Gallen bzw. im Bundes-
land Vorarlberg. Die zuständigen Behörden über-
senden einander jährlich einmal die diesbezüg-
lichen Berechnungsunterlagen.

(3) Grenzgängern wird Kurzarbeitsbeihilfe
bzw. Leistung bei Teilarbeitslosigkeit nach den
Rechtsvorschriften des Vertragsstaates gewährt, in
dem sie Kurzarbeit leisten.

Artikel 8

Auf die Bezugsdauer werden Zeiten, für die
im anderen Vertragsstaat Leistungen erbracht
wurden, so angerechnet, als ob diese Leistungen
im Staat, in dem der Anspruch geltend gemacht
wird, gewährt worden wären. Dabei werden
Tage, für die Leistungen wegen eines schuld-
haften Verhaltens des Arbeitslosen nicht gewährt
wurden, in gleicher Weise angerechnet, wie Tage,
für die der Arbeitslose Leistungen bezogen hat.

Artikel 9

Einkünfte aus der Sozialen Sicherheit des ande-
ren Vertragsstaates sind in gleicher Weise zu
berücksichtigen, wie vergleichbare Leistungen aus
der Sozialen Sicherheit des Vertragsstaates, in
dessen Gebiet der Anspruch geltend gemacht
wird.

ABSCHNITT III
V e r s c h i e d e n e B e s t i m m u n g e n

Artikel 10
Die Behörden der Vertragsstaaten leisten einan-

der bei der Durchführung dieses Abkommens
gegenseitige Hilfe, als wendeten sie die eigenen
Rechtsvorschriften an. Die Hilfe ist mit Aus-
nahme der Barauslagen kostenlos.

Artikel 11

(1). Steuer- und Gebührenbefreiung nach den
Vorschriften über Arbeitslosenversicherung und
Sozialversicherung eines Vertragsstaates gelten
gegenüber Personen und Dienststellen des ande-
ren Vertragsstaates.

(2) Urkunden und Schriftstücke, jeglicher Art,
die in Durchführung dieses Abkommens vorge-
legt werden müssen, bedürfen keiner Beglaubi-
gung.

Artikel 12

Die mit der Durchführung der Arbeitslosen-
versicherung befaßten: Dienststellen in beiden
Vertragsstaaten verkehren bei der Durchführung
dieses Abkommens miteinander und mit den
Versicherten oder ihren Vertretern unmittelbar.

Artikel 13

(1) Die zuständigen Behörden der beiden Ver-
tragsstaaten vereinbaren unmittelbar, miteinan-
der das Nähere über die zur Durchführung
dieses Abkommens erforderlichen Maßnahmen,
soweit sie ein gegenseitiges Einverständnis be-
dingen. Sie unterrichten einander über die zur
Durchführung des Abkommens getroffenen; Maß-
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nahmen sowie über Änderungen und Ergänzun-
gen ihrer Rechtsvorschriften, die seine Durch-
führung berühren.

(2) Zur Erleichterung der Durchführung dieses
Abkommens werden Verbindungsstellen einge-
richtet. Verbindungsstellen sind:

in Österreich
das Landesarbeitsamt Vorarlberg

in der Schweiz
das Kantonale Amt für Industrie, Gewerbe
und Arbeit, St. Gallen.

Artikel 14

(1) Hat die Arbeitslosenversicherung eines Ver-
tragsstaates einer Person zu Unrecht Leistungen
gewährt, so wird auf deren Ersuchen und zu
deren Gunsten die Arbeitslosenversicherung des
anderen Vertragsstaates den zu Unrecht gewähr-
ten Betrag von einer Nachzahlung oder von
laufenden Zahlungen an den Berechtigten nach
Maßgabe der für sie geltenden innerstaatlichen
Rechtsvorschriften eingehalten.

(2) Hat eine Person nach den Rechtsvorschrif-
ten eines Vertragsstaates Arbeitslosenentschädi-
gung bzw. Arbeitslosengeld für einen Zeitraum
erhalten, für den ihr von der Invalidenver-
sicherung des anderen Vertragsstaates Geldlei-
stungen gewährt werden, so ist unbeschadet son-
stiger zwischenstaatlicher Regelungen diese Geld-
leistung auf Ersuchen und zugunsten der Arbeits-
losenversicherung einzubehalten. Die Arbeitslo-
senversicherung setzt sich nötigenfalls vor Ge-
währung der vorstehenden Leistungen mit der
Invalidenversicherung des anderen Vertragsstaates
ins Einvernehmen.

ABSCHNITT IV

Ü b e r g a n g s - u n d S c h l u ß b e s t i m -
m u n g e n

Artikel 15

Die gegenseitige Überweisung von Beiträgen
der Grenzgänger zwischen den beiden Vertrags-
staaten im Sinne von Artikel 7 Abs. 2 erfolgt
mit Wirkung ab 1. April 1977. Im übrigen be-
gründet dieses Abkommen keinen Anspruch auf
Zahlung von Leistungen für die Zeit vor seinem
Inkrafttreten.

Artikel 16

Das beiliegende Schlußprotokoll ist Bestandteil
dieses Abkommens.

Artikel 17

(1) Dieses Abkommen bedarf der Ratifikation.
Die Ratifikationsurkunden werden so bald als
möglich in Bern ausgetauscht werden.

(2) Dieses Abkommen tritt am ersten Tag
des zweiten Monates nach Ablauf des Monates

in Kraft, in dem die Ratifikationsurkunden aus-
getauscht werden.

Artikel 18

(1) Dieses Abkommen wird auf unbestimmte
Zeit abgeschlossen. Jeder Vertragsstaat kann es
unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten
kündigen.

(2) Tritt das Abkommen infolge Kündigung
außer Kraft, so gelten seine Bestimmungen für
die bis dahin erworbenen Leistungsansprüche
weiter, jedoch nicht länger als für die Dauer
eines Jahres nach dem Außerkrafttreten.

ZU URKUND DESSEN haben die Bevoll-
mächtigten dieses Abkommen unterzeichnet.

GESCHEHEN zu Wien am 14. Dezember 1978

in zwei Urschriften in deutscher Sprache.

Für die Republik Österreich:
Willibald P. Pahr

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft:
Keller

S c h l u ß p r o t o k o l l
zu dem Abkommen zwischen der Republik
Österreich und der Schweizerischen Eidge-

nossenschaft über Arbeitslosenversicherung

Bei der Unterzeichnung des heute zwischen
der Republik Österreich und der Schweizerischen
Eidgenossenschaft abgeschlossenen Abkommens
über Arbeitslosenversicherung geben die Bevoll-
mächtigten der beiden Vertragsstaaten die über-
einstimmende Erklärung ab, daß über Folgendes
Einverständnis besteht:

1. Zu Artikel 3

Unter dem Ausdruck „alle Grenzgänger" sine.
zu verstehen:

a) Personen ohne Rücksicht auf ihre Staats-
angehörigkeit,

b) Flüchtlinge im Sinne des Artikels 1 des
Abkommens vom 28. Juli 1951 über die
Rechtsstellung der Flüchtlinge und des Pro-
tokolles vom 31. Jänner 1967 zu diesem
Abkommen,

c) Staatenlose im Sinne des Artikels 1 des
Übereinkommens vom 28. September 1954
über die Rechtsstellung der Staatenlosen.

2. Zu Artikel 5

Unter "Anspruch auf die Leistungen" sind ins-
besondere die Voraussetzungen, die Höhe, die
Dauer, die anspruchsvernichtenden und die an-
spruchseinschränkenden Umstände sowie Rück-
forderungen dieser Leistungen zu verstehen.
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3. Zu Artikel 6

Kehren österreichische Staatsangehörige, nach-
dem sie in der Schweiz ihren Anspruch auf Ar-
beitslosenentschädigung erschöpft haben, in ihren
Heimatstaat zurück, so steht für den Anspruch
auf Notstandshilfe die Erschöpfung des Anspru-
ches auf Arbeitslosenentschädigung der Erschöp-
fung des Anspruches auf Arbeitslosengeld gleich.

4. Zu Artikel 7

Zeiten, für die ein Grenzgänger im Beschäfti-
gungsland Beiträge entrichtet hat und für die
demzufolge eine Beitragsüberweisung nach Abs. 2
erfolgt; sind auf die Anwartschaft von Karenz-
urlaubsgeld in Österreich anzurechnen. Der Be-
zug von Krankengeld bei Mutterschaft aus der
schweizerischen Krankenversicherung steht dem
Bezug von Wochengeld als Anspruchsvorausset-
zung für das Karenzurlaubsgeld gleich.

5. Zu Artikel 7

Österreichische Staatsbürger, die als Rhein-
schiffer im Sinne des internationalen Abkommens
über die Soziale Sicherheit der Rheinschiffer in

seiner jeweiligen Fassung auf Rheinschiffen von
Unternehmen mit Sitz in der Schweiz beschäftigt
werden, gelten bezüglich der schweizerischen
Arbeitslosenversicherung, soweit sie Wohnsitz in
Österreich haben, als in der Schweiz beschäftigt;
sie sind für den Anspruch auf Leistungen den
Grenzgängern gleichgestellt.

6. Zu Artikel 14

Leistungen aus der Invalidenversicherung im
Sinne des Artikels 14 Abs: 2 sind in der Schweiz
die Invalidenrente, in Österreich die Invaliditäts-
pension, die (Berufsunfähigkeitspension sowie die
Erwerbsunfähigkeitspension.

ZU URKUND DESSEN haben die Bevoll-
mächtigten dieses Schlußprotokoll unterzeichnet:

GESCHEHEN zu Wien am 14. Dezember 1978

in zwei Urschriften in deutscher Sprache.

Für die Republik Österreich:
Willibald P. Pahr

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft:
Keller

Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Vizekanzler gegengezeichnete Ratifika-
tionsurkunde wurde am 30. November 1979 ausgetauscht; das Vertragswerk tritt gemäß Art: 17
Abs. 2 des Abkommens am i. Jänner 1980 in Kraft.

Kreisky

516 .

V e r e i n b a r u n g
zur Durchführung des Abkommens zwischen
der Republik Österreich und der Schweizeri-
schen Eidgenossenschaft über Arbeitslosen-

versicherung *)

Auf Grund des Artikels 13 des Abkommens
zwischen der Republik Österreich und der
Schweizerischen Eidgenossenschaft über Arbeits-
losenversicherung vom 14. Dezember 1978 —
im folgenden als Abkommen bezeichnet — haben
die zuständigen Behörden, und zwar

für die Republik Österreich:
Der Bundesminister für soziale Verwaltung,

vertreten durch
Herrn Ministerialrat Mag. iur. Lothar Ullrich,

für die Schweizerische Eidgenossenschaft:
Das Bundesamt für Industrie, Gewerbe und

Arbeit, vertreten durch
Herrn Fürsprecher Roland Jost,

zur Durchführung des Abkommens folgendes
vereinbart:

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 515/1979

Artikel 1

In dieser Vereinbarung werden die im Ab-
kommen angeführten Ausdrücke in der dort fest-
gelegten Bedeutung verwendet.

Artikel 2

Den Nachweis, daß der Anspruch auf Arbeits-
losenentschädigung erschöpft ist, hat der Arbeits-
lose durch eine Bescheinigung der schweizerischen
Arbeitslosenkasse, bei der er zuletzt Arbeitslosen-
entschädigung bezogen hat, zu erbringen.

Artikel 3

Beitragsüberweisungen im Sinne von Artikel 7
Absatz 2 des Abkommens sind zu richten

in Österreich

an das Bundesministerium für soziale Verwal-
tung in Wien,

in der Schweiz

an die Ausgleichsstelle der Arbeitslosenver-
sicherung (Bundesamt für Industrie, Gewerbe und
Arbeit) in Bern.



177. Stück — Ausgegeben am 21. Dezember 1979 — Nr. 516 2505

Artikel 4

1. Der Pauschalbetrag nach Artikel 7 Absatz 2
des Abkommens wird jährlich wie folgt über-
wiesen:
a) Eine Abschlagszahlung in der Höhe von

50 Prozent des Vorjahresbetrages wird
bis Ende September des laufenden Jahres
geleistet.

b) Die Schlußabrechnung erfolgt bis Ende
September des folgenden Jahres. Inner-
halb derselben Frist wird auch der Saldo
überwiesen.

2. Die Pauschalbeträge für die Jahre 1977
und 1978 werden binnen zwei Monaten
nach dem Inkrafttreten des Abkommens
überwiesen, ebenso die Abschlagszahlung
nach Absatz 1 Buchstabe a für das Jahr 1979.

Artikel 5

1. Beitragsüberweisungen im Sinne von Arti-
kel 7 Absatz 2 des Abkommens erfolgen
in der Währung des Empfängerstaates. Maß-
gebend ist der Wechselkurs am Tage der
Zahlung.

2. Jede Vertragspartei trägt allfällige bei ihr
entstehende Überweisungsspesen.

Artikel 6

1. Bei der Beurteilung der Anwartschaft und
der Bezugsdauer von Arbeitslosengeld, bzw.
Arbeitslosenentschädigung wird die vom
Arbeitgeber des ändern Vertragsstaates aus-
gestellte Bescheinigung anerkannt, gleich-
gültig, ob hiefür das Formular des einen
oder andern Vertragsstaates verwendet
wurde.

2. Ergeben sich Zweifel über die Richtigkeit
der Bescheinigung oder sind weitere Ab-
klärungen erforderlich, so hat sich das Ar-
beitsamt bzw. die Arbeitslosenkasse an die
zuständige Arbeitslosenkasse bzw. an das
zuständige Arbeitsamt im andern Vertrags-
staat oder, sofern diese nicht bekannt sind,
an die Verbindungsstelle im Sinne von
Artikel 13 Absatz 2 des Abkommens im
ändern Verträgsstaat zu wenden.

3. Darüber hinaus liefern sich die Verbindungs-
stellen gegenseitig auf Verlangen die für die
Beurteilung der Anspruchsberechtigung eines
Versicherten im andern Vertragsstaat erfor-
derlichen Auskünfte und Bescheinigungen,
soweit sie dazu in der Lage sind.

4. Den Verbindungsstellen können weitere Auf-
gaben im Zusammenhang mit der Durch-
führung des Abkommens übertragen werden.

Artikel 7

Diese Vereinbarung tritt gleichzeitig mit dem
Abkommen in Kraft;

Geschehen zu St. Gallen, am 5. Oktober 1979
in zwei Urschriften.

Für den
Bundesminister für
soziale Verwaltung:

Ullrich

Für das
Bundesamt für Industrie,

Gewerbe und Arbeit:

Jost

Die Vereinbarung tritt gemäß ihrem Art. 7 am 1. Jänner 1980 in Kraft.

Kreisky
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